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Sonderrundschreiben 02/2011 

Verträge mit nahen Angehörigen – Teil 3 

IV. Wichtige Verträge in der Praxis 

3. Darlehensvertrag 

Durch den Darlehensvertrag verpflichtet sich der Darlehensgeber, dem Darlehensnehmer ei-

nen Geldbetrag in der vereinbarten Höhe zur Verfügung zu stellen. Der Darlehensnehmer ist 

verpflichtet, einen geschuldeten Zins zu zahlen und bei Fälligkeit das zur Verfügung gestellte 

Darlehen zurückzuzahlen.  

Für den Darlehensvertrag ist grundsätzlich keine Form vorgeschrieben. Allerdings ist dann, 

wenn aus steuerlichen Gründen der Darlehensvertrag nachgewiesen werden soll, eine schrift-

liche Abfassung immer sinnvoll, da sonst die Finanzverwaltung die Existenz von Darlehens-

verträgen anzweifeln wird. 

Hinweis Ihres Steuerberaters: 

Gewährt ein Unternehmer aus seinem betrieblichen Vermögen einer Privatperson ein Darle-

hen, müssen die Regelungen des Verbraucherdarlehens beachtet werden. So muss der Ver-

trag zum Schutz des Verbrauchers grundsätzlich schriftlich abgeschlossen werden (Unter-

schrift beider Parteien) und hat einen vorgeschriebenen Mindestinhalt. Anderenfalls ist der 

Vertrag nichtig. Durch den gesetzlichen Mindestinhalt (u. a. Angabe des Nettodarlehensbe-

trags und des effektiven Jahreszinssatzes) soll der Verbraucher die Möglichkeit haben, die  
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unterschiedlichen Kreditformen und deren Kosten besser vergleichen zu können. Gewährt ei-

ne Privatperson einem Unternehmer ein Darlehen, liegt kein Verbraucherdarlehen vor. 

Im Übrigen hat die Finanzverwaltung Ende Dezember 2010 in einem Schreiben die Grund-

sätze zur steuerrechtlichen Anerkennung von Darlehensverträgen zwischen Angehörigen prä-

zisiert. Der Darlehensvertrag und seine tatsächliche Durchführung müssen die Trennung der 

jeweiligen Vermögens- und Einkunftssphären der beteiligten Angehörigen gewährleisten. 

Vor allem muss für die gesamte Vertragsdauer eine einwandfreie Abgrenzung von einer Un-

terhaltsgewährung möglich sein. Im Einzelnen ergibt sich Folgendes: 

3.1 Fremdvergleich 

a) Allgemeines 

Die Finanzverwaltung legt als Vergleichsmaßstab Verträge wie sie zwischen Darlehensneh-

mern und Banken üblich sind, zugrunde. Dies setzt insbesondere voraus, daß 

• eine Vereinbarung über Laufzeit, Art und Zeit der Rückzahlung des Darlehens getroffen 

worden ist, 

• die Zinsen zu den Fälligkeitszeitpunkten (z. B. vierteljährlich) entrichtet werden und 

• der Rückzahlungsanspruch ausreichend besichert ist. 

Eine ausreichende Besicherung liegt bei Hingabe banküblicher Sicherheiten vor. Dazu gehö-

ren die Bestellung einer Hypothek oder Grundschuld zugunsten des Darlehengebers, aber auch 

Bankbürgschaften, Sicherungsübereignung von Wirtschaftsgütern, Forderungsabtretungen. 

Obiges gilt auch, wenn Darlehensverträge zwischen einer Personengesellschaft (z. B. Offene 

Handelsgesellschaft) und Angehörigen von Gesellschaftern geschlossen werden, wenn letztere 

die Gesellschaft beherrschen.  

b) Fremdvergleich bei wirtschaftlich voneinander unabhängigen Angehörigen 

Ein Darlehensvertrag zwischen volljährigen, voneinander wirtschaftlich unabhängigen Ange-

hörigen kann ausnahmsweise steuerrechtlich bereits anerkannt werden, wenn er zwar nicht in 

allen Punkten dem zwischen Fremden Üblichen entspricht, aber die Darlehensmittel, die aus 

Anlass der Herstellung oder Anschaffung von Vermögensgegenständen gewährt werden, an-

sonsten von einem fremden Dritten (Bank) hätten aufgenommen werden müssen.  

Entscheidend ist, dass die getroffenen Vereinbarungen tatsächlich vollzogen werden, insbe-

sondere die Darlehenszinsen regelmäßig bezahlt werden. Die Modalitäten der Darlehenstil-

gung und die Besicherung werden dann von der Finanzverwaltung nicht weiter geprüft. 
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c) Zivilrechtliche Unwirksamkeit 

Die zivilrechtliche Unwirksamkeit eines Darlehensvertrags spricht gegen die Ernstlichkeit der 

Vereinbarung und damit gegen die steuerrechtliche Anerkennung. Diese Indizwirkung wird 

verstärkt, wenn den Vertragspartnern die Nichteinhaltung von Formvorschriften insbesondere 

bei klarer Gesetzeslage angelastet werden kann. 

In der Praxis ist z. B. ein Darlehensvertrag unwirksam, wenn minderjährige Kinder als Darle-

hensgeber oder Darlehensnehmer bei Verträgen mit Eltern nicht von einem Ergänzungspfleger 

vertreten werden (s. oben Kapitel III. 1.). 

Wenn Ehepaare in einer Zugewinngemeinschaft leben, muss eine Einwilligung des anderen 

Ehepartners eingeholt werden, falls einer mittels des Darlehensvertrages über sein gesamtes 

Vermögen verfügen möchte. Anderenfalls ist der Darlehensvertrag unwirksam. Allerdings 

kann der andere Ehepartner auch nach Abschluss des Darlehensvertrags diesen genehmigen. 

3.2 Schenkweise begründete Darlehensforderung 

Die Schenkung eines Geldbetrages unter der Bedingung, dass der Beschenkte den Betrag als 

Darlehen wieder zurückgeben muss, hat zur Folge, dass weder die Schenkung noch der Darle-

hensvertrag ertragsteuerrechtlich von der Finanzverwaltung anerkannt werden. Gezahlte Dar-

lehenszinsen dürfen dann nicht als Werbungskosten oder Betriebsausgaben abgezogen wer-

den. 

Die Abhängigkeit zwischen Schenkung und Darlehen wird insbesondere in den folgenden Fäl-

len unwiderleglich vermutet:  

• Vereinbarung von Schenkung und Darlehen in ein und derselben Urkunde, 

• Schenkung unter der Auflage der Rückgabe als Darlehen, 

• Schenkungsversprechen unter der aufschiebenden Bedingung der Rückgabe als Darlehen. 

Die Beurteilung einer gegenseitigen Abhängigkeit bei Vereinbarung in mehreren Schriftstüc-

ken innerhalb einer gewissen Zeitspanne erfolgt immer anhand des Einzelfalls.  

Die Abhängigkeit zwischen Schenkung und Darlehen wird insbesondere bei folgenden Ver-

tragsgestaltungen widerleglich vermutet: 

• Vereinbarungsdarlehen (die Parteien regeln, dass ein Geldbetrag, der aus einem anderen 

Grund geschuldet ist, als Darlehen geschuldet sein soll, d. h. eine bestehende Geldschuld 

wird in eine Darlehensschuld umgewandelt), 

• Darlehenskündigung nur mit Zustimmung des Schenkers,  
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• Zulässigkeit von Entnahmen durch den Beschenkten zulasten des Darlehenskontos nur mit 

Zustimmung des Schenkers. 

Die Vermutung ist widerlegt, wenn  

• Schenkung und Darlehen sachlich und zeitlich unabhängig voneinander erfolgten, und die 

Schenkung wirksam vollzogen worden ist und 

• der Schenker endgültig, tatsächlich und rechtlich entreichert ist und 

der Empfänger entsprechend (dauerhaft) bereichert ist.  

Hinweis Ihres Steuerberaters: 

Die Finanzverwaltung akzeptiert auch Darlehensverträge zwischen Eltern und minderjähri-

gen Kindern nicht, wenn das Kindesvermögen nicht einwandfrei vom Elternvermögen ge-

trennt wird. Zinserträge müssen in die Vermögenssphäre des Darlehensgebers, z. B. des min-

derjährigen Kindes, fließen. Heben jedoch die Eltern die Zinserträge regelmäßig vom Konto 

des Kindes ab und verwenden es für diverse Anschaffungen bzw. zur Bestreitung des Le-

bensunterhalts, wird das Finanzamt die Darlehenszinsen bei den Eltern nicht als Werbungs-

kosten oder Betriebsausgaben anerkennen. 

Der Darlehensnehmer kann die Darlehenszinsen grundsätzlich als Betriebsausgaben oder 

Werbungskosten geltend machen, soweit er das Darlehen für betriebliche Zwecke nutzt bzw. 

im Rahmen seiner Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung benötigt. Allerdings hat das 

für den privaten Darlehensgeber zur Folge, dass er die Zinseinnahmen als Einkünfte aus Ka-

pitalvermögen versteuern muss. 

Hinweis Ihres Steuerberaters: 

Die Zinseinnahmen muss der Darlehensgeber zwingend auf der Anlage KAP im Rahmen 

seiner Einkommensteuererklärung angeben. Die Abgeltungsteuer in Höhe von 25 % gilt nicht 

für Kapitalerträge aus Darlehensverhältnissen zwischen einander nahe stehenden Personen, 

soweit der Darlehensnehmer die Zinsen als Werbungskosten oder Betriebsausgaben ansetzt. 

Kapitalerträge, die beim Darlehensgeber zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb oder selb-

ständiger Arbeit gehören, sind Betriebseinnahmen. 

4. Beteiligung von Kindern an Familiengesellschaft 

Die Beteiligung von minderjährigen und volljährigen Kindern an einer Familiengesellschaft 

kann unter verschiedenen Aspekten sinnvoll sein: 
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• Vorbereitung auf die Unternehmensnachfolge, 

• Minimierung von Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer (mehrfache Ausnutzung der Freibeträ-

ge pro Elternteil und Kind), 

• optimale Gewinnverteilung zwecks Ersparnis von Einkommensteuer und 

• Minimierung von Unterhaltspflichten gegenüber Kindern. 

Im Hinblick darauf, dass viele unterschiedliche Gesellschaftsformen (GmbH, Kommanditge-

sellschaft, stille Gesellschaft, offene Handelsgesellschaft etc.) existieren mit unterschiedlichen 

rechtlichen Haftungsfolgen für den einzelnen, ist eine persönliche Beratung unumgänglich. 

Eine optimale Gestaltung sollte sowohl unter steuerlichen als auch unter rechtlichen Aspekten 

geprüft werden. Sprechen Sie uns an.  

5. Ehevertrag – Güterstandschaukel 

Ein Ehevertrag ist ein notarieller Vertrag, durch den (künftige) Eheleute z. B. ihre güterrecht-

lichen Verhältnisse vor oder während der Ehe regeln. Zur Wirksamkeit gegenüber Dritten be-

darf der Ehevertrag der Eintragung in das Güterrechtsregister.  

Ein wichtiges Gestaltungsinstrument in diesem Zusammenhang ist die sogenannte Güter-

standschaukel. Als „Güterstandschaukel“ wird der Wechsel, vom gesetzlichen Güterstand der 

Zugewinngemeinschaft in die Gütertrennung und wieder zurück, bezeichnet. Sinn und Zweck 

ist die steuerfreie Übertragung von einem Ehegatten auf den anderen und somit die Reduzie-

rung von Schenkung- und Erbschaftsteuer.  

Die Güterstandschaukel ist ein vom Bundesfinanzhof und den Finanzgerichten anerkanntes 

Gestaltungsmodell beim Ehevertrag: 

• Zunächst wird von dem gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft in den Güter-

stand der Gütertrennung gewechselt (Notarvertrag). Damit endet die Zugewinngemein-

schaft und es entsteht ein Zugewinnausgleichsanspruch.  

• Diese Ausgleichsforderung durch ehevertragliche Beendigung des Güterstandes der Zuge-

winngemeinschaft ist keine freigebige Zuwendung (Schenkung) und unterliegt somit nicht 

dem Schenkungsteuerrecht.  

• Voraussetzung ist, dass es zur güterrechtlichen Abwicklung der Zugewinngemeinschaft 

kommt. Dazu muss die Berechnung der Ausgleichsforderung erfolgen und die Auszahlung 

an den ausgleichsberechtigten Ehepartner vereinbart bzw. durchgeführt werden.  

Danach kann erneut zur Zugewinngemeinschaft gewechselt werden. 
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Hinweis Ihres Steuerberaters: 

Die „Güterstandschaukel“ ist besonders sinnvoll, wenn nur einer der Ehepartner über das 

Vermögen verfügt. Auch können so Pflichtteilsansprüche von Kindern reduziert werden. Das 

komplexe Thema erfordert eine individuelle Beratung zusammen mit Steuerberater und 

Rechtsanwalt. 

6. Eltern übertragen Vermögen gegen Vorbehaltsnießbrauch 

Viele Eltern möchten schon zu Lebzeiten Vermögen an ihre erwachsenen Kinder übertragen, 

um z. B. Erbschaftsteuer zu sparen oder Erbstreitigkeiten vorzubeugen. Andererseits möchten 

Sie noch Einnahmen aus dem Vermögen, z. B. Mieteinkünfte bei Immobilien erzielen können. 

Der Nießbrauch gewährt einer bestimmten Person ein umfassendes Nutzungsrecht z. B. an ei-

nem Grundstück, ohne dass die Person Eigentümer der Sache oder des Rechts ist. In diesem 

Fall darf der Nießbraucher also die Mieten vereinnahmen, ohne dass ihm das Grundstück ge-

hört. Gegenstand des Nießbrauchs können alle Sachen und auch Rechte sein.  

Mit einer Grundstücksübertragung gegen Nießbrauch kann Schenkungsteuer gespart werden. 

Die Nießbrauchsbelastung darf für Zwecke der Schenkungsbesteuerung in Höhe des Kapital-

wertes von der Bemessungsgrundlage (Grundbesitzwert) vom Beschenkten steuermindernd 

abgezogen werden. Der kapitalisierte Betrag fällt umso höher aus, je jünger der Übertragende 

bei der Übergabe an den Empfänger ist.  

Ein Vorbehaltsnießbrauch liegt vor, wenn bei der Übertragung der Immobilie gleichzeitig ein 

Nießbrauchsrecht für den Schenker an dem übertragenen Grundstück bestellt wird. Bei einem 

Mietwohngrundstück erzielt dann weiterhin der Schenker die Vermietungseinkünfte, obwohl 

der Beschenkte als Eigentümer im Grundbuch steht. Schenker können von den Mieteinnah-

men alle von ihnen getragenen Grundstücksaufwendungen (z. B. Abschreibungsbeträge für 

das Gebäude) als Werbungskosten steuermindernd abziehen. 

Hinweis Ihres Steuerberaters: 

Solange der Nießbrauch besteht, erzielt der Beschenkte keine Einkünfte aus Vermietung und 

Verpachtung und kann mit dem Grundstück zusammenhängende Aufwendungen, soweit sie 

tatsächlich von ihm getragen werden, grundsätzlich nicht steuerlich geltend machen. 
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Der vorzeitige unentgeltliche Verzicht auf ein vorbehaltenes Nießbrauchsrecht unterliegt der 

Schenkungsteuer. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Ihr MAW-Team 

 


